
Antrag auf Festsetzung nach § 69 GewO 
(Messen, Ausstellung und Märkte) 
 

 
 

An den  
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
- Ordnungsamt - 
Postfach 14 40 
27344 Rotenburg (W.) 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren 
Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 des 
Bundesdatenschutzgesetzes, den einschlägigen landesrecht-
lichen Datenschutzvorschriften und den §§ 60b, 64 - 71b der 
Gewerbeordnung 

1. Antragsteller/in bzw. Vertreter/in der juristisc hen Person  

1.1 Bei juristischen Personn / nicht rechtsfähigen Vereinen 
Name der juristischen Person 

      

Straße, Hausnummer 

      
PLZ 

      
Ort 

      

Ort Registereintrag 

      
Nummer 

      
Datum 

      

 

1.2 Persönliche Angaben zum/zur Antragsteller/in   
 (bei juristischen Personen / nicht rechtsfähigen Vereinen Angaben zur vertretungsberechtigten Person) 
Name, Ansprechpartner / in (bei jur. Personen) 

      

Vorname 

      

Geburtsdatum, Geburtsort 

      

Straße, Hausnummer 

      

PLZ 

      

Ort 

      

Telefon (Angabe freiwillig) 

      

Telefax (Angabe freiwillig) 

      

E-Mail (Angabe freiwillig) 

      

 

2. Leiter / Leiterin der Veranstaltung 
Name 

      

Vorname 

      

Straße, Hausnummer 

      

PLZ 

      

Ort 

      

Telefon (Angabe freiwillig) 

      

Telefax (Angabe freiwillig) 

      

E-Mail (Angabe freiwillig) 

      

 

3. Veranstaltung 
 Messe (§ 64 GewO)    Ausstellung (§ 65 GewO)   Großmarkt (§ 66 GewO)  
 Spezialmarkt (§ 68 Abs. 1 GewO)  Jahrmarkt (§ 68 Abs. 2 GewO)  

Veranstaltungsgegenstand (z.B. angebotene Waren und Leistungen) 

      

 

4. Veranstaltungsort 
Name (z.B. Messegelände, Marktplatz, …) 

      

Straße, Hausnummer 

      

PLZ 

      

Ort 

      

 

5. Zeitraum / Datum 
 einmalig am 
 regelmäßig ab 

Datum 

      
 
bis 

Datum 

      

 

  täglich  wöchentlich  monatlich 
 



6. Öffnungszeiten 
 von bis 

Werktags             

Sonn- und Feiertags             

 

7. Platz- / Eintrittsgeld 
Eintrittsgeld wird   nicht erhoben 

 erhoben in Höhe von       

Platzgeld wird  nicht erhoben 
 erhoben in Höhe von       

 

8. Veranstalterhaftpflichtversicherung 
Versicherungsträger:  

      

Dauer des Versicherungsschutzes 

von         bis       

Umfang der Versicherung:    

      

Versicherungssumme:  

      

 

9. Sonderveranstaltungen (Art, Umfang und zeitlicher Ablauf) 
      

 

10. Ergänzungen 
      

 

11. Anlagen 
- Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „O“) 
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister  (Belegart „9“)  
- Auskunft in Steuersachen durch das zuständige Finanzamt (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Kopie des Versicherungsscheins über die Veranstalterhaftpflichtversicherung  
- Verzeichnis über die Art der anzubietenden Waren (3-Fach) 
- Verzeichnis der Anbieter und Aussteller (3-Fach) 
- Teilnahmebedingungen (3-Fach) 
- Ausstellungsplan (3-Fach) 
- Lageplan (3-Fach) 
 

Die Angaben sind vollständig und richtig.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ort, Datum 
 
 
 
 

      

Unterschrift 

 


